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Informationen zum Bundesfreiwilligendienst 
Kontingentfreigabe 2017 für das Sonderprogramm "Bundesfreiwilligendienst mit 
Flüchtlingsbezug“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Deutsche Städtetag informiert über aktuelle Meldungen des Bundesamts für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) zum Bundesfreiwilligendienst. 
 
Das BAFzA teilt mit, „dass ab sofort Vereinbarungen für das Sonderprogramm „Bundes-
freiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug“ für einen Dienstbeginn im Jahr 2017 gebucht 
werden können.“ Ein Flüchtlingsbezug im Sinne des Sonderprogramms liegt vor, wenn 
entweder der Einsatz in der Flüchtlingshilfe erfolgt, oder aber der Dienst durch geflüchte-
te Menschen geleistet wird.  
 
Die wichtigsten formalen Aspekte des Sonderprogramms werden im beigefügten Rund-
schreiben des Deutschen Städtetags zusammengestellt. Zu beachten ist, dass bei der 
Erfassung einer Vereinbarung aus diesem Sonderprogramm zwingend die vollständige 
und unterschriebene zur Vereinbarung gehörende Ergänzung vorliegen muss, ohne die 
eine Bearbeitung nicht erfolgen kann. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass eine 
Dienstaufnahme ohne genehmigte Vereinbarung nicht möglich ist. Daher ist bei der An-
tragstellung zu berücksichtigen, dass der Antrag rechtzeitig und vollständig eingereicht 
werden muss. 
 
Detaillierte Informationen zum Sonderprogramm können dem Rundschreiben des Deut-
schen Städtetags sowie dem Informationsportal des BAFzA unter „Informationen“ ent-
nommen werden. Das Informationsportal enthält des Weiteren ausführliche Informationen 
zur pädagogischen Begleitung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Benjamin Lachat                                                              Anlage 
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Kontingentfreigabe 2017 für das Sonderprogramm BFD mit Flüchtlingsbezug 
 
 
Kurzüberblick: Ab sofort können Vereinbarungen für das Sonderprogramm „Bundesfreiwilligen-
dienst mit Flüchtlingsbezug“ für einen Dienstbeginn im Jahr 2017 gebucht werden 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) teilt mit, dass ab sofort 
Vereinbarungen für das Sonderprogramm „Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit Flüchtlingsbezug“ 
für einen Dienstbeginn im Jahr 2017 gebucht werden können. 
 
Die wichtigsten formalen Aspekte zum Sonderprogramm: 
 

• Die Belegung der Plätze aus dem Sonderprogramm muss einen Bezug zur Flüchtlingshilfe 
haben. Entweder muss der Einsatz in der Flüchtlingshilfe erfolgen oder aber der Dienst durch 
geflüchtete Menschen geleistet werden. 
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• Für jedes Bundesland wird ein Kontingent nach dem Anteil der Flüchtlinge unter Berück-
sichtigung des Königsteiner Schlüssels bereitgestellt. 
 

• Laufende BFD-Vereinbarungen im Regel-BFD können nicht in eine Vereinbarung aus dem 
Sonderprogramm umgewandelt werden. 
 

• Die Dienstzeit darf maximal 12 Monate betragen. 
 

• Verlängerungen bestehender Vereinbarungen sind nicht möglich. 
 

• Beim Erfassen einer Vereinbarung aus dem Sonderprogramm wird zusätzlich zur Vereinba-
rung eine Ergänzung ausgedruckt. Ohne eine vollständig ausgefüllte und unterschriebene Er-
gänzung kann die Vereinbarung nicht bearbeitet werden. 
 

• Die Vereinbarungen müssen so rechtzeitig vorliegen, dass eine Genehmigung vor dem beab-
sichtigten Dienstbeginn möglich ist.  
 

• Eine Dienstaufnahme ohne genehmigte Vereinbarung ist nicht möglich. 
 

Weitere ausführliche Informationen zum Sonderprogramm „BFD mit Flüchtlingsbezug“, insbeson-
dere auch zu der besonders ausgestalteten pädagogischen Begleitung, sind im Informationsportal im 
Menü „Informationen“ zu finden.  
 
Im Informationsportal der Zentralstelle BAFzA  wurde außerdem unter „Aktuelles“ eine entspre-
chende Meldung eingestellt. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  

 
Jutta Troost 
 


